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Informationen zum Informatikunterricht –  

Möglichkeit der Nutzung eines Arbeitsheftes nebst Mikrocomputer Calliope mini 

für den Informatikunterricht 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die ersten 28 Schulen sind bereits zu diesem Schuljahr vorzeitig mit dem Pflichtfach In-

formatik gestartet und auch zum kommenden Schuljahr besteht wieder die Möglichkeit, 

Informatik als Pflichtfach vorzeitig einzuführen.  

Seit August 2025 erarbeitet eine Fachdidaktische Kommission aus Lehrkräften aller 

Schularten den Lehrplan für das Pflichtfach Informatik, der Ihnen in Auszügen als Ar-

beitsfassung vor Beginn des nächsten Schuljahres vorliegen wird. Er wird keine Vorga-

ben zu den im Unterricht zu verwendenden Lernmitteln machen.  

Ergänzend zum digitalen Schulbuch inf-schule.de wird derzeit durch das Pädagogische 

Landesinstitut (PL) ein Arbeitsheft für den Informatikunterricht erstellt, das die geplanten 

Inhalte des Pflichtfachlehrplans 7/8 abdeckt und auch für den Einsatz im Wahlfach ge-

eignet ist. Es bezieht sich zu etwa gleichen Teilen auf Lernstrecken zur Programmie-

rung des Mikrocomputers Calliope mini und auf andere Lernstrecken des Online-Schul-

buchs inf-schule. Die Autorinnen und Autoren reagieren damit auf die Nachfrage vieler 

Schulen, an denen bereits Klassensätze des Mikrocomputers Calliope mini vorhanden 

sind. Die Anschaffung des o.g. Mikrocomputers ist von Seiten des Landes aber weder 

Pflicht noch eine Empfehlung.   
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Sollte sich die Fachschaft Informatik an Ihrer Schule trotzdem auf den Einsatz einer der 

vorgegebenen Formate des Arbeitsheftes verständigt haben (das Arbeitsheft steht in 

drei unterschiedlichen Formaten im öffentlichen Lernmittelkatalog des Landes Rhein-

land-Pfalz für das Schuljahr 2026/2027: als OER-Lizenz, als Druckexemplar einzeln 

oder im Set mit dem Calliope mini), beachten Sie bitte Folgendes: 

Das gedruckte Arbeitsheft und der Calliope mini können nicht im Buchhandel, sondern 

nur direkt bei der gemeinnützigen Gesellschaft Calliope gGmbH bestellt werden. Bei In-

teresse an den Sets oder den gedruckten Arbeitsheften bitten wir Sie deshalb, nach 

dem Bestellverfahren vorzugehen, das im Anhang dieses Schreibens dargestellt ist.  

Digitales Lernmittel 
(Einzellizenz) 978-3-9825596-6-7 

Arbeitsheft Informatik in der 
Sekundarstufe 1 - digital 

Arbeitsheft für den Calli-
ope mini zum Download 0 € Calliope 

Gedrucktes Lernmittel 978-3-9825596-5-0 

Arbeitsheft Informatik in der 
Sekundarstufe 1 (ohne Calli-
ope mini) 

Arbeitsheft für den Calli-
ope mini  4 € Calliope 

Gedrucktes Lernmittel 978-3-9825596-4-3 

Arbeitsheft Informatik in der 
Sekundarstufe 1 (mit Calli-
ope mini) 

Set aus Arbeitsheft und 
Calliope mini 34 € Calliope 

 

Das Arbeitsheft wird voraussichtlich ab Juni 2026 lieferbar sein. Bei Set-Bestellungen 

vor diesem Zeitpunkt könnten die Arbeitshefte später nachgesendet werden.  

Am 23.02.2026 wird es von 16 bis 17 Uhr eine Informationsveranstaltung zum Ar-

beitsheft geben, in der der (vorläufige) Aufbau und das didaktische Grundkonzept an 

ausgewählten Beispielen erläutert werden und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die 

Möglichkeit haben, Fragen zu stellen und Anregungen zu geben. 

Link zum Anmelden über evewa: https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_de-

tail?id=89854&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092 

Bitte leiten Sie das Schreiben an die Fachschaft Informatik Ihrer Schule weiter. 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Dorothee Brömmling-Lewe

https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail?id=89854&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail?id=89854&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092
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Aufnahme in die Schulbuchliste 

• Falls die Schule für den Informatikunterricht das Set aus Arbeitsheft und Calliope mini (oder nur das 

Arbeitsheft) einführen möchte, müsste die Fachkonferenz Informatik einen Antrag an den Lernmittel-

ausschuss der Schule auf Aufnahme in die Schulbuchliste stellen. 

• Wird dieser positiv beschieden, vermerkt die Schule das Set oder das Arbeitsheft nur auf der schul-

eigenen Schulbuchliste bzw. der Schulhomepage, mit dem Zusatz, dass es zu einem Stückpreis 

von etwa 30 Euro zu Beginn des Schuljahres über eine Sammelbestellung von der Schule direkt 

beim Verlag bestellt wird und nicht von den Sorgeberechtigten zu erwerben ist. Hintergrund hierfür 

ist, dass das Set nicht über den Buchhandel erworben werden kann. 

• Das Set oder das Arbeitsheft sind nicht auf der Schulbuchliste, die die Schule ab dem 15.03.2026 

im Portal der Schulbuchausleihe veröffentlichen muss, anzugeben.  

Bestellverfahren für das Set aus Arbeitsheft und Calliope mini 

• Für rheinland-pfälzische Schulen gibt es einen Zugang, der das Bestellen über den Web-Shop er-

möglicht: https://webshop.calliope.cc/Pflichtfach-Informatik-Set-mit-Calliope-mini-und-Arbeitsheft 

• Zu Beginn des Schuljahres ermittelt die Schule die Anzahl der Schülerinnen und Schüler der 7. Klas-

sen, die am verpflichtenden Informatikunterricht teilnehmen und bestellt über den Webshop die erfor-

derliche Anzahl an Sets aus Arbeitsheft und Calliope mini. Schulen aus Rheinland-Pfalz erhalten 

über den Rabattcode RLP12 eine Reduktion von 12% (29,92 Euro statt 34 Euro). Die zusätzlich an-

fallenden Versandkosten werden anteilig auf die Zahlenden umgelegt, so dass der Preis inklusive 

Versand bei ca. 30 € liegt. 

• Die Schule erhält die Lieferung und die Rechnung und prüft sie. Letztere leitet sie im Original an den 

Schulträger weiter. Eine Rechnungskopie verbleibt an der Schule. Der Schulträger überweist den 

Rechnungsbetrag an die Calliope gGmbH. 

• Nun sammelt die Schule von den Schülerinnen und Schülern, die nicht unter die Lernmittelfreiheit 

(LMF) fallen, das Geld ein und leitet es an den Schulträger weiter. Sie gibt die Geräte gegen eine 

Empfangsbestätigung aus.  

• Der Schulträger beantragt die Erstattung der Anschaffungskosten für die Schülerinnen und Schüler, 

die unter die Lernmittelfreiheit fallen, mit einem Haushaltsmittelantrag bei der ADD. Dabei beachtet er 

das bekannte Verfahren für die Beantragung von Zusatzmaterialien.  

Bestellverfahren für das Arbeitsheft (analog und digital) 

Das Bestellverfahren für das Arbeitsheft verläuft analog zum Bestellverfahren für das Set. Der Link zum 

digitalen Arbeitsheft wird auf www.inf-schule.de veröffentlicht werden. 

https://webshop.calliope.cc/Pflichtfach-Informatik-Set-mit-Calliope-mini-und-Arbeitsheft
http://www.inf-schule.de/

